
 

 

 

LANDESSOZIALGERICHT 

NIEDERSACHSEN-BREMEN  

 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

L 11 AS 1392/13 
S 19 AS 2358/10  
Sozialgericht Braunschweig 

Verkündet am: 23. Februar 2016 

A., Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

In dem Rechtsstreit  

B. 

- Kläger und Berufungskläger - 

Prozessbevollmächtigter: 

Rechtsanwalt C. 

gegen 

Jobcenter Gifhorn,  

Ribbesbütteler Weg 2, 38518 Gifhorn 

- Beklagter und Berufungsbeklagter - 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte D. 

hat der 11. Senat des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen auf die mündliche 

Verhandlung vom 23. Februar 2016 in Celle durch den Richter E. - Vorsitzender -, die 

Richterinnen F. und Dr. G. sowie die ehrenamtlichen Richter H. und I. für Recht erkannt: 

Das Urteil des Sozialgerichts Braunschweig vom 24. Mai 2013 wird wie folgt geän-
dert: 
 

Der Beklagte wird verurteilt, die von den laufenden Leistungen des Klägers 
zwecks Tilgung des Mietkautionsdarlehens einbehaltenen Beträge an diesen 
auszuzahlen. 
 
Die weitergehende Klage wird abgewiesen. 

 
Im Übrigen wird die Berufung zurückgewiesen. 
 
Der Beklagte erstattet dem Kläger 1/5 der notwendigen außergerichtlichen Kosten 
beider Rechtszüge. 
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Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

Tatbestand 

 

Die Beteiligten streiten im Wege des § 44 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) um die 

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für 

Arbeitsuchende - (SGB II) für eine Mietkaution. Zusätzlich wehrt sich der Kläger gegen den 

Einbehalt von laufenden SGB II-Leistungen zwecks Tilgung des ihm vom Beklagten gewähr-

ten Mietkautionsdarlehens.  

 

Der 1989 geborene Kläger beantragte nach seinem Auszug aus einer Jugendhilfeeinrichtung 

im Januar 2009 beim Beklagten die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II. Diese wur-

den ihm zunächst ausschließlich in Form der Regelleistung nach § 20 SGB II (in der damals 

geltenden Fassung) gewährt. Nachdem der Kläger eine eigene Wohnung bezogen hatte, er-

höhte der Beklagte die SGB II-Leistungen um 345,- Euro pro Monat für Kosten der Unterkunft 

und Heizung (vgl. im Einzelnen: Bescheid vom 22. Januar 2009 in der Gestalt des Wider-

spruchsbescheides vom 9. Februar 2010 sowie Änderungsbescheide vom 13. Mai und 6. Juni 

2009). 

 

Am 20. Mai 2009 beantragte der Kläger beim Beklagten mittels eines ihm dort überreichten 

Antragsvordrucks die Gewährung eines Darlehens von 750,- Euro für die von ihm zu zahlende 

Mietkaution. Im Antragsformular kreuzte der Kläger folgendes Textfeld an: 

 
Für den Fall einer Bewilligung der Mietkaution (…) als Darlehen erklärt der Antragstel-
ler freiwillig sein Einverständnis zur vorzeitigen Rückzahlung der Leistungen durch 
Einbehaltungen von den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
SGB II in Höhe von monatlich 35,- Euro. Der Antragsteller verzichtet insoweit gemäß 
§ 46 SGB I auf die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. 

 

Der Beklagte bewilligte antragsgemäß 750,- Euro als Darlehen für die Mietkaution und verfüg-

te, dass das Darlehen spätestens zurückzuzahlen sei u.a. bei Aufgabe der Wohnung, in je-

dem Fall aber bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit. Außerdem führte der Beklagte im Bescheid 

wörtlich aus: „Soweit das Darlehen durch laufende Einbehaltungen von den Leistungen zur 

Sicherung des Lebensunterhalts (…) getilgt wird, entfällt Ihre Rückzahlungsverpflichtung“. 

Dieser am 20. Mai 2009 erlassene Bescheid wurde mangels eines Widerspruchs des Klägers 

bestandskräftig. 

 

Ab Juli 2009 behielt der Beklagte monatliche Teilbeträge von 35,- Euro von den laufenden 

SGB II-Leistungen ein (vgl. im Einzelnen: Kassenanordnung vom 8. Juni 2009, Bl. 65 Verwal-
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tungsakte - VA-, sowie A2LL-Zahlungsübersichten für das Jahr 2009, etwa auf Bl. 64, 66 und 

75 VA). Die Einbehalte wurden in den Leistungsbescheiden zunächst nicht erwähnt. Erstmals 

der Bescheid vom 23. Juni 2010 enthielt den Zusatz, dass „weiterhin monatlich 35,- Euro zur 

Tilgung des Darlehens für Ihre Mietkaution von Ihren Leistungen einbehalten“ werden. 

 

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2009 (Eingang beim Beklagten am 26. Oktober 2009) bean-

tragte der Kläger die Überprüfung des Bescheides vom 20. Mai 2009 nach Maßgabe des § 44 

SGB X. Konkretes Vorbringen zum Sachverhalt oder zur Rechtslage enthielt dieser Antrag 

nicht. Ebenso wenig machte der Kläger deutlich, auf welches konkrete Rechtsschutzziel sein 

Antrag gerichtet war. Gleichzeitig mit dem im vorliegenden Verfahren streitbefangenen Antrag 

stellte der Kläger mittels gleichlautender Schreiben zahlreiche weitere Überprüfungsanträge 

nach § 44 SGB X, welche sämtliche bis dahin beschiedenen Bewilligungszeiträume, einen 

Bescheid über Leistungen für Erstausstattung der Wohnung und einen Sanktionsbescheid 

betrafen. 

 

Der Beklagte lehnte den Antrag auf Überprüfung des Bescheides vom 20. Mai 2009 (Mietkau-

tion) mit der Begründung ab, dass kein hinreichend konkreter Antrag nach § 44 SGB X ge-

stellt worden sei. Dem Vorbringen des Klägers sei nicht einmal im Ansatz zu entnehmen, 

weshalb im Ursprungsbescheid das Recht unrichtig angewandt oder von einem unrichtigen 

Sachverhalt ausgegangen worden sein könnte (Bescheid vom 14. Dezember 2009 in der Ge-

stalt des Widerspruchsbescheides vom 23. März 2010). Im Widerspruchsverfahren hatte der 

Kläger durch seinen Bevollmächtigten wiederum weder konkret zur Sache vorgetragen noch 

einen konkreten Antrag formuliert. 

 

Die vom Kläger hiergegen am 26. April 2010 beim Sozialgericht (SG) Braunschweig eingeleg-

te Klage ist zunächst ebenfalls inhaltlich unbegründet geblieben und vom SG mit Gerichtsbe-

scheid vom 4. April 2011 abgewiesen worden. Hiergegen hat der Kläger im Mai 2011 einen  

Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt, jedoch auch weiterhin keine Klagebegründung 

übersandt. Vielmehr hat der Kläger erstmals am Tag der mündlichen Verhandlung vor dem 

SG um 6.49 Uhr per Telefaxschreiben ausdrücklich die Auszahlung der vom Beklagten einbe-

haltenen Mietkautionsbeträge zzgl. Zinsen verlangt. Der Beklagte sei nicht berechtigt gewe-

sen, zwecks Tilgung des Mietkautionsdarlehens 35,- Euro pro Monat von den laufenden 

SGB II-Leistungen einzubehalten. Da sich der Beklagte den Anspruch auf Rückzahlung der 

Mietkaution habe abtreten lassen, seien die zusätzlich vorgenommenen Einbehalte rechtswid-

rig (Schriftsatz vom 2. April 2013, Eingang beim SG am 24. Mai 2013). Zum Termin zur münd-

lichen Verhandlung vor dem SG sind weder der Kläger noch sein Prozessbevollmächtigter 

erschienen. 
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Das SG hat die Klage mit Urteil vom 24. Mai 2013 abgewiesen. Zur Begründung hat es auf 

die Gründe des zuvor ergangenen Gerichtsbescheides verwiesen, wonach die für die Miet-

kaution ausgezahlten 750,- Euro zu Recht als Darlehen gewährt worden seien (§ 22 Abs 3 

Satz 3 SGB II). Die Modalitäten der Tilgung begegneten keinen rechtlichen Bedenken. Der 

Kläger habe bei Antragstellung einen Verzicht nach § 46 SGB I hinsichtlich der ihm nach dem 

SGB II zustehenden Leistungen erklärt. § 46 SGB I finde - entsprechend der Rechtsprechung 

der Sozialgerichte J. und K. - auch auf Einbehalte von Tilgungsraten für ein Kautionsdarlehen 

Anwendung.  

 

Auf die vom Kläger gegen das ihm am 8. Juni 2013 zugestellte Urteil am 8. Juli 2013 einge-

legte Nichtzulassungsbeschwerde hat der Senat die Berufung zugelassen (wegen Divergenz 

der erstinstanzlichen Entscheidung zum Urteil des Bundessozialgerichts - BSG - vom 

22. März 2012 - B 4 AS 26/10 R -, vgl. im Einzelnen: Beschluss vom 22. November 2013). 

Konkreter Vortrag des Klägers bzw. seines Prozessbevollmächtigten ist weder im Nichtzulas-

sungsbeschwerde- noch im Berufungsverfahren erfolgt. Im Termin zur mündlichen Verhand-

lung vor dem erkennenden Senat ist weder der Kläger noch sein Prozessbevollmächtigter 

erschienen.  

 

Dem schriftlichen Vorbringen des Klägers dürfte folgender Antrag zu entnehmen sein, 

 

1. das Urteil des Sozialgerichts Braunschweig vom 24. Mai 2013 aufzuheben, 

 

2. den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 14. Dezember 2009 in der 

Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 23. März 2010 zu verpflichten, das 

Mietkautionsdarlehen unter teilweiser Rücknahme des Bescheides vom 20. Mai 

2009 als Zuschuss anstatt als Darlehen zu gewähren, 

 
3. den Beklagten zur Auszahlung der einbehaltenen Tilgungsraten zu verurteilen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Berufung zurückzuweisen. 

 

Er hält den Bescheid vom 14. Dezember 2009 (in der Gestalt des Widerspruchsbescheides 

vom 23. März 2010) sowie den die Mietkaution betreffenden Bescheid vom 20. Mai 2009 für 

rechtmäßig. Der Kläger habe auch unter Berücksichtigung des BSG-Urteils vom 22. März 

2012 - B 4 AS 26/10 R - keine weitergehenden Ansprüche. Selbst wenn nach dieser Recht-

sprechung der Einbehalt der Tilgungsraten nicht hätte erfolgen dürfen, sei es mit der „durch 

§ 44 SGB X bezweckten materiellen Gerechtigkeit kaum vereinbar, bereits vorgenommene 
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Darlehenstilgungen wieder an den Fürsorgeempfänger zurückzuzahlen und insofern die 

Schuldverpflichtung des Fürsorgeempfängers gegenüber dem Jobcenter wieder zu erhöhen“. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des übrigen Vorbringens der Beteilig-

ten wird auf die erst- und zweitinstanzliche Gerichtsakte sowie die vom Beklagten bzw. vom 

SG übersandten Verwaltungsvorgänge verwiesen (4 Bände Verwaltungsakten sowie 2 zum 

Teil aus mehreren Teilen bestehende Heftstreifen mit Verwaltungsvorgängen bzw. Fotoko-

pien). 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die vom Senat zugelassene Berufung ist hinsichtlich des Antrags zu 3. begründet. Der Kläger 

hat Anspruch auf Auszahlung der zwecks Tilgung des Mietkautionsdarlehens einbehaltenen 

SGB II-Leistungen. Im Übrigen ist die Berufung unbegründet.  

 

I. 

Streitgegenstand ist zunächst der Antrag auf Überprüfung des Darlehensbewilligungsbe-

scheides vom 20. Mai 2009 im Wege des § 44 SGB X. Insoweit handelt es sich um eine kom-

binierte Anfechtungs- und Verpflichtungsklage. Möglicherweise handelt es sich zusätzlich um 

eine Leistungsklage, soweit nämlich der Kläger aus der von ihm begehrten Rücknahme des 

Darlehensbewilligungsbescheides weitere Leistungsansprüche herleiten sollte. Dies kann der 

Senat angesichts des nur rudimentären Vorbringens des Klägers (bzw. seines Prozessbe-

vollmächtigten) nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen. 

Zusätzlich begehrt der Kläger - wie er erstmals mit Schriftsatz vom 2. April 2013 (Eingang 

beim SG am 24. Mai 2013) mitgeteilt hat - auch die Auszahlung der vom Beklagten zum Zwe-

cke der Tilgung des Mietkautionsdarlehens einbehaltenen Beträge (35,- Euro pro Monat). Da 

dieser Einbehalt weder Regelungsgegenstand des Darlehensbewilligungsbescheides vom 

20. Mai 2009 noch der nachfolgenden Leistungsbescheide war (s. unten IIII.), handelt es sich 

hierbei um eine reine Leistungsklage. 

 

II. 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Rücknahme des Darlehensbescheides vom 20. Mai 

2009. Es fehlt bereits an einem hinreichend konkreten Antrag nach § 44 SGB X, der den Be-

klagten zu einer inhaltlichen Prüfung hätte veranlassen können. 

 

Nach § 44 Abs 1 SGB X ist ein Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, 

mit Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen, soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei 
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seinem Erlass das Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen 

worden ist, der sich als unrichtig erweist, und soweit deshalb Sozialleistungen zu Unrecht 

nicht erbracht worden sind. Ein Sozialleistungsträger ist allerdings dann nicht zur inhaltlichen 

Prüfung nach § 44 SGB X verpflichtet, wenn er den Einzelfall, der zur Überprüfung gestellt 

werden soll, objektiv nicht ermitteln kann. Dies ist u.a. dann der Fall, wenn die Überprüfung 

sämtlicher bestandskräftiger Bescheide auf ihre Rechtmäßigkeit begehrt wird, ohne dass kon-

kretisiert wird, auf welche konkreten Bescheide sowie auf welche konkreten Regelungspunkte 

sich das Überprüfungsbegehren bezieht (Bundessozialgericht <BSG>, Urteil vom 13. Februar 

2014 - B 4 AS 22/13 R -, BSGE 115, 126). Eine solche Konkretisierung muss spätestens bis 

zum Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentscheidung erfolgen, d.h. bis zum Abschluss des Wi-

derspruchsverfahrens. Fehlt es hieran, besteht kein Anspruch auf inhaltliche Prüfung nach 

§ 44 SGB X (vgl. im Einzelnen: BSG, a.a.O.; Urteil vom 28. Oktober 2014 - B 14 AS 39/13 R -, 

SozR 4-1300 § 44 Nr 31).  

 

Nach Maßgabe dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung, der der erkennende Senat folgt, 

fehlt es im vorliegenden Verfahren an einem hinreichend konkretisierten Überprüfungsantrag 

nach § 44 SGB X. Zwar hatte der Kläger nicht - wie in den BSG-Entscheidungen vom 13. Feb-

ruar und 28. Oktober 2014 - pauschal die Überprüfung sämtlicher bestandskräftiger Beschei-

de beantragt. Allerdings hat der Kläger mit den diversen am 26. Oktober 2009 gestellten 

Überprüfungsanträgen die Überprüfung praktisch sämtlicher seit Leistungsbeginn erlassener 

Bescheide veranlasst. Trotz der unterschiedlichen Regelungsgegenstände der von diesen 

Überprüfungsanträgen betroffenen Bescheide (u.a. Leistungsbewilligungen, Änderungsbe-

scheide wegen erzielten Einkommens, Bewilligungsbescheide bzgl. Mietkautionsdarlehen und 

Erstausstattung, Sanktionsbescheid) waren sämtliche Überprüfungsanträge wortgleich und - 

im Hinblick auf die jeweiligen Regelungsgegenstände - lediglich mit einer inhaltsleeren Be-

gründung versehen. Ein solches Vorgehen entspricht im Ergebnis einem einzigen pauschalen 

Überprüfungsantrag hinsichtlich sämtlicher bislang ergangener bestandskräftiger Bescheide. 

Die Anforderungen an eine hinreichende Konkretisierung des Antragsbegehrens nach § 44 

SGB X (Überprüfung eines Einzelfalls) können nicht dadurch unterlaufen werden, dass statt 

eines einzigen pauschalen Überprüfungsantrags eine Vielzahl - ebenfalls pauschaler und 

nicht einzelfallbezogen begründeter -  Einzelanträge nach § 44 SGB X hinsichtlich praktisch 

sämtlicher bislang ergangener Bescheide gestellt werden. 

 

Auch im weiteren Zeitablauf hat der Kläger bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens 

nicht einmal ansatzweise deutlich gemacht, gegen welche konkreten Regelungspunkte des 

Darlehensbescheides vom 20. Mai 2009 er sich wendet oder welche konkreten weiteren Leis-

tungen er überhaupt begehrt - zumal mit dem Darlehensbescheid vom 20. Mai 2009 seinem 

diesbezüglichen Antrag vollumfänglich entsprochen worden war. Der Beklagte hatte auch kei-
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nen Anlass, den Kläger im Verwaltungs- oder Widerspruchsverfahren nochmals aufzufordern, 

sein Rechtsschutzbegehren zu konkretisieren (vgl. zu der Obliegenheit des Grundsicherungs-

trägers, bei pauschalen Überprüfungsanträgen Nachfrage hinsichtlich des begehrten Rechts-

schutzziels zu halten: BSG, Urteile vom 13. Februar 2014 und 28. Oktober 2014, a.a.O., je-

weils Rn 15). Schließlich hatte der Beklagte im angefochtenen Bescheid ausführlich darge-

legt, dass die Antragsablehnung auf fehlender inhaltlicher Konkretisierung des Überprüfungs-

begehrens beruht. Dem Kläger war also bekannt, dass sein Vorbringen seitens des Beklagten 

als unzureichend angesehen wurde und eine inhaltliche Prüfung nach § 44 SGB X dement-

sprechend nicht vorgenommen worden war. Damit hatte der Kläger ausreichend Gelegenheit, 

im Widerspruchsverfahren die bislang fehlende inhaltliche Konkretisierung seines Überprü-

fungsantrags nachzuholen. Dass der Kläger diese Möglichkeit nicht genutzt hat, ist ihm bzw. 

seinem Prozessbevollmächtigten anzulasten, nicht dem Beklagten. Letzterer war weder ver-

pflichtet noch gehalten, den Kläger über die im Ablehnungsbescheid bereits mitgeteilte Be-

gründung hinaus nochmals ausdrücklich zu ergänzendem Vortrag aufzufordern. Eine solche 

erneute Aufforderung wäre angesichts der ausführlichen Begründung des Ablehnungsbe-

scheides reine Förmelei. Dies gilt im vorliegenden Fall auch deshalb, weil sämtlichen vom 

Prozessbevollmächtigten des Klägers am 26. Oktober 2010 gestellten Überprüfungsanträgen 

jeglicher Einzelfallbezug fehlte. Es war im Verwaltungsverfahren somit gerade nicht erkenn-

bar, dass ein wirkliches Interesse an einer zeitnahen inhaltlichen Klärung bestimmter Punkte 

bestand. Die Art der Verfahrensführung legt vielmehr nahe, dass es dem Prozessbevollmäch-

tigten des Klägers offensichtlich lediglich darum ging, möglichst viele Verwaltungsverfahren in 

Gang zu setzen. Hierfür spricht auch, dass der Kläger in der Klageschrift vom 26. April 2010 

trotz des hierdurch eingeleiteten Klageverfahrens einen weiteren denselben Streitgegenstand 

betreffenden Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X gestellt hat. Dieser weitere Überprü-

fungsantrag enthielt wiederum keinerlei Konkretisierung des Rechtsschutzbegehrens. 

 

III. 

Die Leistungsklage - gerichtet auf Auszahlung der vom Beklagten zwecks Tilgung des Miet-

kautionsdarlehens einbehaltenen Beträge - ist dagegen zulässig und begründet. Der Zah-

lungsanspruch ergibt sich aus den vom Beklagten erlassenen Leistungsbescheiden. Der Be-

klagte war nicht berechtigt, die in den Leistungsbescheiden zugunsten des Klägers bewilligten 

Beträge teilweise, d.h. in Höhe von monatlichen Teilbeträgen von 35,-- Euro einzubehalten. 

 

Die vom Beklagten vorgenommenen Einbehalte von 35,- Euro pro Monat erfolgten nicht auf 

der Grundlage einer wirksamen Aufrechnung i.S.d. § 51 SGB I. So enthielt der Darlehensbe-

willigungsbescheid vom 20. Mai 2009 keine ausdrückliche Erklärung der Aufrechnung (vgl. zu 

den diesbezüglichen Anforderungen an eine öffentlich-rechtliche Aufrechnungserklärung et-

wa: Hänlein in: Kreikebohm/Spellbrink/Waltermann, Kommentar zum Sozialrecht, 3. Auflage 
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2013, § 51 SGB I Rn 14 mit umfangreichen Nachweisen aus Rechtsprechung und Literatur). 

Der Hinweis im Bescheid vom 20. Mai 2009, wonach bei Einbehalten von den laufenden 

SGB II-Leistungen das Darlehen in entsprechender Höhe getilgt werde, beinhaltet nicht die für 

eine Aufrechnung erforderliche Erklärung, wann, gegen welche konkrete Forderung und in 

welcher Höhe aufgerechnet werden soll. Dies gilt sinngemäß auch für die späteren Bewilli-

gungs- bzw. Änderungsbescheide. Diese Bescheide wiesen z.T. nicht einmal die entspre-

chenden Abzugsbeträge von 35,- Euro pro Monat aus, obwohl diese ausweislich der Zah-

lungsnachweise tatsächlich vom Beklagten einbehalten wurden. Stattdessen wurde etwa in 

dem Bescheid vom 30. Juni 2009 verfügt, dass außer den Direktzahlungen an den Vermieter 

des Klägers der vollständige Restbetrag („Alles/Rest“) an den Kläger ausgezahlt würde (trotz 

des tatsächlich erfolgten Einbehalts von 35,- Euro pro Monat zugunsten des Beklagten). Le-

diglich in einzelnen späteren Bescheiden wurde - eher beiläufig - darauf hingewiesen, dass 

„weiterhin monatlich 35,- Euro zur Tilgung des Darlehens für Ihre Mietkaution von Ihren Leis-

tungen einbehalten“ werde (vgl. etwa: S. 2 des Bescheides vom 23. Juni 2010). Eine Aufrech-

nungserklärung ist in diesem Hinweis zur Fortführung der bisherigen Verfahrensweise nicht zu 

erkennen. Vielmehr hat der Beklagte die erfolgten Einbehalte offensichtlich auf die vom Kläger 

im Darlehensantrag formularmäßig abgegebene Verzichtserklärung gestützt. Insoweit ist je-

doch bereits höchstrichterlich entschieden, dass ein SGB II-Leistungsträger aus einer - wie im 

vorliegenden Fall - von ihm vorformulierten und erwirkten Verzichtserklärung keine Rechte 

herleiten kann (BSG, Urteil vom 22. März 2012 - B 4 AS 26/10 R -).  

 

Lediglich ergänzend weist der Senat darauf hin, dass der erfolgte Einbehalt von 35,- Euro pro 

Monat auch dann rechtswidrig erfolgt wäre, wenn der Beklagte eine entsprechende Aufrech-

nungserklärung abgegeben hätte. Denn nach der bis zum 31. März 2011 geltenden Rechtsla-

ge war eine Aufrechnung von SGB II-Leistungsansprüchen mit Rückzahlungsansprüchen aus 

Mietkautionsdarlehen nicht möglich (BSG, Urteil vom 22. März 2012, a.a.O.). 

 

Da nach alledem die Einbehalte zu Unrecht erfolgten, hat der Kläger Anspruch auf ungekürzte 

Auszahlung der ihm bewilligten Leistungen. Die Forderungen waren zum Zeitpunkt der ge-

richtlichen Geltendmachung (spätestens am 24. Mai 2013) noch nicht verjährt. Der Beklagte 

ist somit dem Grunde nach zur Aus- bzw. Nachzahlung zu verurteilen (§ 130 Sozialgerichts-

gesetz - SGG -). Die Beträge sind gemäß § 44 SGB I zu verzinsen. 

 

Hiergegen kann der Beklagte auch nicht mit Erfolg einwenden, dass diese Entscheidung mit 

„der durch § 44 SGB X bezweckten materiellen Gerechtigkeit“ nicht vereinbar sein soll. Die 

Entscheidung des Senats entspricht der höchstrichterlichen Rechtsprechung, wonach der 

Beklagte nicht berechtigt ist, mittels rechtswidriger Einbehalte die für den streitigen Zeitraum 

geltende gesetzgeberische Wertentscheidung zur Ausgestaltung des Grundrechts auf Ge-
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währleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums zu unterlaufen (vgl. erneut: BSG, 

Urteil vom 22. März 2012, a.a.O. Rn 21). Es erschließt sich dem Senat nicht, weshalb eine 

gerichtliche Entscheidung, in der einer begründeten Klage bzw. Berufung stattgegeben wird, 

der materiellen Gerechtigkeit widersprechen soll. 

 

IV. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG. Sie berücksichtigt einerseits den Teilerfolg 

des Klägers und andererseits die Tatsache, dass dem Beklagten eine inhaltliche Prüfung des 

Rechtsschutzbegehrens im Verwaltungs- bzw. Widerspruchsverfahren mangels hinreichend 

konkreten Vortrags des Klägers überhaupt nicht möglich war. Die Auferlegung von Kosten 

hätte der Beklagte insgesamt vermeiden können, wenn er nach erfolgter Konkretisierung des 

Rechtsschutzbegehrens (Schriftsatz vom 24. Mai 2013) den dort geltend gemachten Auszah-

lungsanspruch zeitnah anerkannt hätte. Hierzu war der Beklagte allerdings nicht einmal im 

Rechtsmittelverfahren bereit (vgl. Schriftsatz des Beklagten vom 13. Februar 2014). 

 

Gründe für die Zulassung der Revision (§ 160 Abs 2 SGG) liegen nicht vor.------------------------- 
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R E C H T S M I T T E L B E L E H R U N G  U N D  E R L Ä U T E R U N G E N  Z U R  

P R O Z E S S K O S T E N H I L F E  

I .  R E C H T S M I T T E L B E L E H R U N G  

Diese Entscheidung kann nur dann mit der Revision angefochten werden, wenn sie nachträglich vom 
Bundessozialgericht zugelassen wird. Zu diesem Zweck kann die Nichtzulassung der Revision durch 
das Landessozialgericht mit der Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerde ist von einem bei 
dem Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevollmächtigten innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung der Entscheidung schriftlich oder in elektronischer Form beim Bundessozialgericht einzulegen. Sie 
muss bis zum Ablauf der Monatsfrist beim Bundessozialgericht eingegangen sein und die angefochtene 
Entscheidung bezeichnen. Die Beschwerde in schriftlicher Form ist zu richten an das Bundessozialge-
richt, Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel bzw. das Bundessozialgericht, 34114 Kassel (nur Brief 
und Postkarte).Die elektronische Form wird nur durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach 
den Maßgaben der "Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundessozialgericht" in 
das elektronische Gerichtspostfach des Bundessozialgerichts zu übermitteln ist. Über das Internetportal 
des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs (www.egvp.de) können weitere Informationen 
über die Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und das Verfahren des elektronischen 
Rechtsverkehrs abgerufen werden.  

Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen 

1. Rechtsanwälte, 

2. Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der 

Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besitzen, 

3. selbstständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung 

für ihre Mitglieder, 

4. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 

5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Verbän-

de für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Aus-

richtung und deren Mitglieder, 

6. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenvertretung, die 

Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen Entschädigungsrecht oder 

der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die unter Berücksichtigung von Art und Um-

fang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die Gewähr für eine sachkundige Prozessvertre-

tung bieten, für ihre Mitglieder, 

7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in den Nrn. 3 

bis 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechts-

beratung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände 

oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren 

Satzung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 

Die Organisationen zu den Nrn. 3 bis 7 müssen durch Personen mit Befähigung zum Richteramt han-
deln. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfül-
lung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegeversicherungsun-
ternehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäf-
tigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe der Nrn. 1 bis 7 zur Vertretung berechtigt 
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ist, kann sich selbst vertreten. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der 
Entscheidung von einem zugelassenen Prozessbevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form 
zu begründen. 

In der Begründung muss dargelegt werden, dass 

- die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 

- die Entscheidung von einer zu bezeichnenden Entscheidung des Bundessozialgerichts, des Ge-

meinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts 

abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

- ein zu bezeichnender Verfahrensmangel vorliegt, auf dem die angefochtene Entscheidung beru-

hen kann. 

Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der §§ 109 und 128 Abs. 1 Satz 1 des Sozialgerichtsge-
setzes (SGG) nicht und eine Verletzung des § 103 SGG nur gerügt werden, soweit das Landessozial-
gericht einem Beweisantrag ohne hinreichende Begründung nicht gefolgt ist.  

E.                                  F.                                 Dr. G. 

 

 

 

 

 

I I .  E R L Ä U T E R U N G E N  Z U R  P R O Z E S S K O S T E N H I L F E  

Für das Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision kann ein Beteiligter Prozesskos-
tenhilfe zum Zwecke der Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragen. Der Antrag kann von dem Betei-
ligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialgericht schriftlich oder in elektronischer Form 
einzureichen oder mündlich vor dessen Geschäftsstelle zu Protokoll zu erklären. Dem Antrag sind eine 
Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (Familienverhält-
nisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entsprechende Belege beizufügen; hierzu ist 
der für die Abgabe der Erklärung vorgeschriebene Vordruck zu benutzen. Der Vordruck ist kosten-
frei bei allen Gerichten erhältlich. Er kann auch über das Internetportal des Bundessozialgerichts 
(www.bsg.bund.de) heruntergeladen und ausgedruckt werden. Im Rahmen des elektronischen Rechts-
verkehrs ist der Vordruck in Papierform auszufüllen, zu unterzeichnen, einzuscannen, qualifiziert zu 
signieren und dann in das elektronische Gerichtspostfach des Bundessozialgerichts zu übermitteln. 
Falls die Beschwerde nicht schon durch einen zugelassenen Prozessbevollmächtigten eingelegt ist, 
müssen der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und die Erklärung über die persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse nebst den Belegen innerhalb der Frist für die Einlegung der Beschwerde 
beim Bundessozialgericht eingegangen sein. Ist dem Beteiligten Prozesskostenhilfe bewilligt worden 
und macht er von seinem Recht, einen Rechtsanwalt zu wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen 
Antrag der beizuordnende Rechtsanwalt vom Bundessozialgericht ausgewählt. 

I I I .  E R G Ä N Z E N D E  H I N W E I S E  

Der Beschwerdeschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. Das Bundessozialgericht bittet darüber hinaus um zwei weitere Abschriften. Dies gilt 
nicht im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs. 

 (RMB LSG Entscheidung ohne zugelassene Revision (Inland) Stand 05/2015) 


